
Baudirektion
Kanton Zürich ARV/ 1351 /2001

VERFÜGUNG

vom 28. November 2001

Thalwil. Nutzungsplanung, Festsetzung Sonderbauvorschriften

Genehmigung (§ 2 lit. b PBG)

Am 20. Juni 2001 beschloss die Gemeindeversammlung Thalwil die Sonderbauvor-

schriften für das Grundstück Kat.-Nr. 9033, Bahnhofstrasse 16, „Thalwilerhof". Der

einzige gegen diesen Beschluss erhobene Rekurs wurde rechtskräftig mit BRKE II

Nr. 0251/2001 durch Rückzug abgeschrieben. Gemäss Rechtskraftbescheinigung des Be-

zirksrates Horgen vom 30. Juli 2001 wurde dort kein Rechtsmittel eingelegt. Mit Schrei-

ben vom 2. Oktober 2001 ersucht der Gemeinderat Thalwil um Genehmigung der Vorlage.

Die Vorlage beinhaltet in der Kernzone Unterdorf für das Grundstück Kat.-Nr. 9033,

Bahnhofstrasse 16, Sonderbauvorschriften für den Bau eines Hotels mit Restaurant.

Die Vorlage ist rechtmässig, zweckmässig und angemessen (§ 5 PBG).

Die Baudirektion verfügt:

Die von der Gemeindeversammlung Thalwil am 20. Juni 2001 festgesetzten Sonder-

bauvorschriften für das Grundstück Kat.-Nr. 9033, Bahnhofstrasse 16, „Thalwiler-

hor, werden genehmigt.

Die Gemeinde Thalwil wird eingeladen, Dispositiv Ziffer I gemäss §§ 6 und 89 PBG

öffentlich bekannt zu machen.

Mitteilung an den Gemeinderat Thalwil (unter Beilage von sechs Dossiers), an die

Kanzlei der Baurekurskommissionen und an das Tiefbauamt, Planverwaltung, (unter

Beilage von je einem Dossier) sowie an das Amt für Raumordnung und Vermessung

(unter Beilage von zwei Dossiers).

Zürich, den 28. November 2001
012133/0wü/Zwe

ARV Amtfür
RaumordnungundVermeasung
Für den Auszug:





Zonenplan
Kernzone „Unterdorf"
Sonderbauvorschriften
für Parzelle Kat.-Nr. 9033, Bahnhofstrasse 16

SONDERBAUVORSCHRIFTEN

Grundsatz

Erleichterungen
Voraussetzungen

Bauvorschriften
Geschosse

Geschosshöhe

Abstände

Art. 1

Das GrundstückKat.-Nr.9033, Bahnhofstrasse16, kannal-
ternativzu den Bestimmungender Kernzone nach folgen-
den Sonderbauvorschriftenüberbautwerden:

Art. 2

Die Erleichterungengegenüberder allgemeinenBau- und
Zonenordnung hinsichtlichAusnützung, Nutzweise und
Bauweise gelten ausschliesslichfür den Bau und den Be-
trieb eines Hotelsmit Restaurant.Für alle anderen Bauten,
Anlagen und Nutzweisengelten die Vorschriftender allge-
meinenBau- undZonenordnung.

Art. 3

Es sindvierVollgeschosse,ein Dachgeschossundzwei an-
rechenbare Untergeschosse zulässig. Es gelten aus-
schliesslichdie kantonalrechtlichenMassvorschriftenge-
mäss PBG.

Die Bruttogeschosshöhedarf im Erdgeschossmax.4.00 m,
inden übrigenGeschossenmax. 3.30 m betragen.

Gegenüber den angrenzenden Grundstückengelten fol-
gendeAbstände:

Für die Bahnhofstrasseund den Parkweg sind die Ver-
kehrsbaulinienmassgebend.
Zur nordöstlichenGrundstücksgrenzeist:
- für das anrechenbareGaragengeschossdie Grenzbau-

weise zulässig.
für das nutzbareanrechenbareUntergeschossein min.
Grenzabstandvon3.50 m einzuhalten.

- für die Vollgeschosseein Grenzabstandvon6.00 m
einzuhalten.
für BalkoneundErkerein Grenzabstandvon5.00 m
einzuhalten.

Zur südöstlichenGrundstücksgrenzegilt für das Erdge-
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